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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
vom Bruck GmbH 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingun-
gen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs-
bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vor-
behaltlos ausführen. 

(2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
mindestens der Textform (z.B. E-Mail).. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 
BGB. 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Sofern nicht anders vereinbart, sind unsere Angebote stets freibleibend und unverbindlich, es 
sei denn, aus dem Angebotstext ergibt sich etwas anderes. 

 
(2) Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Änderungen 

oder Ergänzungen des Auftrages oder sonstige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit ebenfalls unserer schriftlichen oder in Textform verfassten Bestätigung. 

 
(3) Eine Bestellung, die sich nicht auf ein vorausgegangenes Angebot von uns bezieht, ist als 

Angebot des Bestellers gemäß § 145 BGB zu qualifizieren; dieses Angebot können wir inner-
halb von 2 Wochen annehmen. 

(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Ei-
gentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer aus-
drücklichen schriftlichen oder in Textform verfassten Zustimmung. 

§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 
Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in ge-
setzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Unsere Preise sind errechnet auf Basis der bei Vertragsschluss bzw. der Auftragsbestätigung 
gültigen Materialpreise, Löhne, Wechselkursverhältnisse, Fremdkosten etc. Wir behalten uns 
das Recht vor, unsere Preise, auch bei Abschluss von Abrufaufträgen, angemessen – für den 
Besteller transparent – entsprechend der Veränderung der vorgenannten Kostenfaktoren zu 
erhöhen. Anzahlungen oder Vorauszahlungen des Bestellers ändern hieran nichts. Bei Auf-
trägen, für welche keine festen Preise vereinbart sind, gelten unsere am Liefertag gültigen 
Preise. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 

Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetz-
lichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrags-
verhältnis beruht. 

§ 4 
Lieferzeit 

(1) Liefer- und Ausführungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich vereinbart oder 
wenn wir sie schriftlich als verbindliche Liefertermine bestätigt haben, und beginnen, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung, jedoch 
nicht vor Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenden Genehmigungen, 
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Freigaben, Materialbeistellungen, Unterlagen etc. sowie nicht vor Eingang einer vereinbarten 
Anzahlung; sie setzt unter anderem die Klärung aller technischen Fragen voraus. Sind keine 
Lieferfristen vereinbart, haben unsere Angaben zu Lieferzeiten nur die Bedeutung, dem Be-
steller einen ungefähren Anhaltspunkt für die Lieferzeit zu geben.  

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Bestellers voraus.  

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Bestel-
ler über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5)  Änderungen der Leistung/Termine aufgrund unvorhersehbarer, vom Verkäufer nicht zu vertre-
tender Umstände (z. B. Materialengpässe, behördliche Maßnahmen) oder aufgrund von Ände-
rungswünschen des Bestellers berechtigen zur angemessenen Anpassung der Lieferfristen 
und, soweit erforderlich, zur fairen Anpassung der Vergütung nach vorheriger Abstimmung in 
Textform; ergänzend gelten die Regelungen des § 9 (Aussetzung von Vertragspflichten). 

(6) Bei Liefer- und Leistungsverzögerungen, die wir zu vertreten haben, ist uns vom Besteller eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. Haben wir nach Ablauf auch dieser Nachfrist die Versand- 
bzw. Leistungsbereitschaft nicht angezeigt, so ist der Besteller berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils der Lieferung oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten oder für den 
Fall, dass unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen in Bezug auf die Verzöge-
rung Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen, hinsichtlich dieses Teils Schadenser-
satz statt der Leistung zu verlangen; weist der Besteller im Falle des teilweisen Verzuges 
nach, dass die teilweise Erfüllung für ihn kein Interesse hat, so stehen ihm die genannten 
Rechte hinsichtlich des gesamten Vertrages zu. 

(7) Wir haften für die Folgen eines etwaigen Lieferverzugs nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns 
zuzurechnen. Sofern der  von uns zu vertretendeLieferverzug lediglich auf einfacher Fahrläs-
sigkeit beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung aber auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. 

(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 

§ 5 
Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ verein-
bart. Die Gefahr geht mit Übergabe des Liefergutes an den Transporteur auf den Besteller 
über; dies gilt auch bei ausnahmsweise frachtfreier Lieferung durch uns. Holt der Besteller die 
Ware bei uns ab, so geht die Gefahr mit Zugang der Versandbereitschaftsanzeige beim Kun-
den auf diesen über.  
 
Die Auswahl des Transporteurs, des Transportmittels und des Transportweges erfolgt durch 
uns mit eigenüblicher Sorgfalt, sofern nicht der Besteller hierüber rechtzeitig vor Ablauf der 
Lieferfrist eine Bestimmung trifft. Die Versandart wählen wir nach billigem Ermessen ohne 
Verpflichtung zur Auswahl der/s schnellsten oder billigsten Versandart/-weges. 

 
 
(2) Transportverpackungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 VerpackG werden vom Verkäufer zurückge-

nommen; die Rücknahme erfolgt am Lieferort oder durch organisierte Abholung. Für die 
Rücknahme dürfen nur die tatsächlichen Rücknahmekosten berechnet werden (§ 15 Ver-
packG); die Kosten der Verwertung sind nicht zu berechnen. Abweichende Entsorgungsabre-
den können im Einzelfall vereinbart werden. 

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

§ 6 
Mängelrechte 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-
schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller berechtigt, wegen insgesamt 
oder teilweise mangelhafter Lieferungen oder Leistungen im Umfange der Mangelhaf-
tigkeit Nacherfüllung in Form der Nachbesserung oder – nach unserer Wahl – in der der 
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Ersatzlieferung bzw. -leistung zu verlangen, Ersatzlieferung jedoch nur Zug um Zug ge-
gen Rückgabe des mangelhaften Liefergutes; das Recht des Bestellers, bei endgültigem 
Fehlschlagen der Nacherfüllung unter den hier geregelten sonstigen Voraussetzungen 
Minderung oder Schadens- oder Aufwendungsersatz zu verlangen oder vom Vertrag zu-
rückzutreten, bleibt unberührt. . Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-
, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(3)  Zur Durchführung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung bzw.  
-leistung ist uns eine angemessene Frist einzuräumen; andernfalls werden wir von unseren 
Nacherfüllungspflichten frei. 

(4) Mängelansprüche – mit Ausnahme mangelbedingter Schadensersatzansprüche, für die die 
nachfolgende Regelung des § 7 gilt – verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs auf den Kunden, es sei denn, dass wir für die Beschaffenheit der zu lie-
fernden Gegenstände eine Garantie übernommen und diese Beschaffenheit verfehlt oder ei-
nen Mangel arglistig verschwiegen haben. (5) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferre-
gresses nach §§ 445a, 445b BGB bleibt unberührt. 

 

§ 7 
Haftung, Haftungsausschluss, Haftungsbegrenzung 

(1) Wir haften 
 

• ohne Einschränkung bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer Ge-
schäftsführung, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen; 

• ohne Einschränkung bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit; 

• für Vorsatz und Fahrlässigkeit, wenn wir eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben; bei 
leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung dann jedoch auf Ersatz des vorhersehbaren ver-
tragstypischen Schadens begrenzt (wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf); 

• im Rahmen einer von uns übernommenen Garantie (§ 443 BGB) sowie uneingeschränkt, 
wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben; 

• soweit nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Sachen verschuldensun-
abhängig für Tod, Körper- und Gesundheitsschäden oder Schäden an überwiegend privat ge-
nutzten Sachen gehaftet wird; 

• bei Lieferverzug nach den Regelungen des vorstehenden § 4. 
 
(2) Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz gegen uns sind ohne Rücksicht auf ihre 

Rechtsnatur ausgeschlossen. Dies betrifft auch Ansprüche aus außervertraglicher Haftung. 
 
(3) Sämtliche nach Vorstehendem nicht ausgeschlossenen Schadensersatzansprüche des Be-

stellers gegen uns und unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen, die nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, verjähren nach Ablauf einer Frist von 2 Jahren; dasselbe 
gilt entsprechend, wenn der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der 
Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. Abweichend hiervon verjähren Schadens-
ersatzansprüche wegen Verletzung der auf einem Mangel beruhenden Nacherfüllungspflicht 
in Fällen einfacher Fahrlässigkeit jedoch nach Ablauf einer Frist von 1 Jahr. Die Verjährungs-
frist für vertragliche, auf einem Mangel beruhende Schadensersatzansprüche beginnt mit Ge-
fahrübergang, bei allen übrigen Ansprüchen nach Kenntnis von Schadenseintritt und Scha-
densverursacher. Bei Ansprüchen wegen vorsätzlicher Schadensverursachung oder in Fällen 
gesetzlich zwingend vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz richtet sich die Verjährung dagegen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Die gesetzliche Regelung bezüglich der Verjährungsfrist im Falle des Lieferregres-
ses nach § 445b BGB bleibt unberührt.(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns ge-
genüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 
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§ 8 

Eigentumsvorbehalt an Waren und Werkzeugen 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 

Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsa-
che durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Ver-
trag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskos-
ten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver-
pflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen und zu informieren und bei der Durchsetzung der Eigentumsrechte zu un-
terstützen.. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die notwendigen gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten einer Rechtsverfolgung/-verteidigung zu erstatten, haftet der Besteller 
für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (ein-
schließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Be-
steller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuzie-
hen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Kon-
kurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forde-
rungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorge-
nommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsa-
che (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsa-
che (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteil-
mäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns. 

(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

(9) Werkzeuge, Vorrichtungen und Formen etc., die wir zur Erfüllung unserer Verpflichtungen 
oder im Auftrage des Bestellers herstellen oder herstellen lassen, bleiben mangels abwei-
chender ausdrücklicher Vereinbarung in unserem Eigentum, auch wenn der Besteller Anteile 
der diesbezüglichen Herstellungskosten trägt. Die Werkzeuge, Vorrichtungen und Formen etc. 
werden ausschließlich für Aufträge des Bestellers verwendet. 

§ 9 
Aussetzung von Vertragspflichten 

(1) Ereignisse und Umstände, deren Eintritt bzw. Verhinderung außerhalb des Einflussbereiches 
der Vertragspartner liegen (hierzu sollen neben Naturereignissen, Verfügungen von hoher 
Hand, Epidemien/Pandemien, Streiks und Aussperrungen auch alle von den Vertragspartnern 
nicht zu vertretenden Leistungshindernisse gehören, insbesondere Transport-, Verkehrs- und 
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Betriebsstörungen – auch solche und überhaupt Leistungshindernisse bei dem Kunden sel-
ber, Zulieferanten und Subunternehmern –, ferner Engpässe, Mangellagen und sonstige Ver-
zögerungen in der Rohstoffbeschaffung bzw. Bearbeitungserschwernisse aufgrund der Eigen-
schaften der vom Kunden beizustellenden Materialien), befreien die Vertragspartner im Um-
fange und für die Dauer ihres Vorliegens von ihren Vertragspflichten.  

 
(2) Führen Ereignisse oder Umstände der in Ziffer 1 bezeichneten Art zu einer wesentlichen Er-

höhung unserer Einstands- oder Beschaffungskosten, so können wir unter Nachweis der Er-
höhung vom Besteller auch im Falle der Festpreisvereinbarung eine angemessene Preiserhö-
hung verlangen. Stimmt der Besteller einer solchen Preiserhöhung nicht binnen einer ihm von 
uns zu setzenden angemessenen Erklärungsfrist zu, sind wir hinsichtlich des noch nicht erfüll-
ten Teils des Vertrages zum Rücktritt berechtigt. 

 
(3) Können wir aufgrund von in Ziffer 1 bezeichneten Ereignissen oder Umständen unserer Liefer- 

oder Leistungsverpflichtung binnen einer uns vom Besteller zu setzenden angemessenen Frist 
endgültig nicht nachkommen, so ist der Besteller hinsichtlich des nicht erfüllten Teils des Ver-
trages unter Ausschluss weitergehender Ansprüche zum Rücktritt berechtigt. Unter im Übrigen 
gleichen Voraussetzungen steht uns ein solches Rücktrittsrecht zu, falls unsere Bemühungen 
um eine Wiederherstellung der Liefer- oder Leistungsbereitschaft, zu denen wir verpflichtet 
bleiben, binnen 6 Monaten nach Eintritt des Hindernisses erfolglos geblieben sind; im Falle 
ausbleibender Selbstbelieferung durch Zulieferer gilt dies nur, sofern wir alle uns zumutbaren 
Vorkehrungen für ein rechtzeitiges Deckungsgeschäft getroffen und unser Zulieferer uns aus 
Gründen nicht beliefert hat, die wir nicht zu vertreten haben. 

§ 10 
Eigene Entwürfe, Zeichnungen, Formen, Technische Angaben 

 
(1) An Entwürfen, Zeichnungen, Kostenvoranschlägen, Formen, Vorrichtungen und anderen Un-

terlagen (im Folgenden: Unterlagen) behalten wir uns eigentums- und urheberrechtliche (Ver-
wertungs-)Rechte vor. Sie dürfen ohne unsere schriftliche ausdrückliche Erlaubnis Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 

 
(2) Unterlagen sind für uns kostenfrei unverzüglich zurückzugeben, wenn uns der Auftrag nicht 

erteilt wird oder erledigt ist. Der Besteller darf auch keine Kopien behalten. 
 
(3) Für die Herstellung von Gegenständen nach Zeichnungen, Modellen, Mustern, Skizzen oder 

sonstigen Unterlagen, die der Besteller uns übergeben hat, sichert dieser zu, dass Schutz-
rechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte, 
solche Gegenstände herzustellen oder zu liefern, so sind wir nicht verpflichtet, die Rechtslage 
nachzuprüfen, aber berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und Ersatz der auf-
gewendeten Kosten und des entgan-genen Gewinns vom Besteller zu verlangen. 

 
(4) Der Besteller verpflichtet sich außerdem, uns auf erstes Anfordern von etwaigen Ansprüchen 

Dritter freizustellen. Die Freistellungspflicht des Bestellers bezieht sich auch auf alle Schäden 
und Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch ei-
nen Dritten erwachsen. 

 
(5) Technische Angaben (z. B. Maße, spezifische Gewichte) in den Angeboten und Auftragsbe-

stätigungen stellen keine Zusage dar. Wir behalten uns Abweichungen von den Toleranzen 
nach den DIN- oder ISO-Normen vor. 

 
(6) Werden aufgrund eingesandter Muster oder Zeichnungen Ausfallmuster hergestellt und dem 

Besteller zur Prüfung eingesandt, so sind diese für die Ausführung des Auftrages maßgebend. 

§11 
Modelle und Muster des Bestellers 

 
(1) Soweit der Besteller Modelle oder Muster zur Verfügung stellt, sind uns diese auf Kosten und 

auf Gefahr des Bestellers zuzusenden. Sie lagern bei uns auf Gefahr des Bestellers, zu ihrer 
Versicherung sind wir nicht verpflichtet. 

 
(2) Wir haften grundsätzlich nicht für Pflichtverletzungen, welche aus Werkleistungen resultieren, 

die gemäß der vom Besteller geprüften Zeichnungen, Modelle, Formen und sonstigen Unter-
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lagen und Angaben, welche vom Besteller als Fertigungsunterlagen freigegeben wurden, er-
bracht wurden. Wir sind jedoch zu Änderungen berechtigt, soweit uns diese aus technischen 
Gründen oder zur Verminderung des Risikos notwendig erscheinen. Die Kosten für die In-
standhaltung, Änderung und den Ersatz seiner Modelle und Formen, an denen wir ein Pfand-
recht haben, trägt der Besteller. 
Nicht benötigte Modelle und Muster können wir jederzeit auf Gefahr und auf Kosten des Be-
stellers an diesen zurücksenden. Ist uns die Rücksendung nicht möglich und kommt der Be-
steller unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der Anlieferung drei Jahre 
vergangen, sind wir zur weiteren Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

 
(3) Werden Vorrichtungen, Werkzeuge und andere technische Einrichtungen von uns oder in 

unserer Regie angefertigt, so hat der Besteller uns die Herstellungskosten zu erstatten, es sei 
denn, es wird schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Die Vorrichtungen, Werkzeu-
ge und sonstige Einrichtungen bleiben in unserem ausschließlichen Eigentum, es sei denn, es 
wird mit dem Besteller schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Dasselbe gilt für Än-
derungen sowie Ersatzvorrichtungen. 

 
(4) Wenn der Besteller für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Vorrichtungen und 

Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben hierzu macht, ist er für die den Verwen-
dungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich. 

 

§ 12 
Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch be-
rechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-
schlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort. 

 
 
 

 Stand Frühjahr 2026 


